
Hyqieneanforderung des [IDK Prüfkataloges Anforderungen und aurgaben
fürdas hauswirtschafiliche Hyqienemanagemenl

Durch den akiueLlen [4DK Prfiatatog hal sich der VeEnn{ortungsbereich lür die
Heimleitung zur Sicheßtellung eines angepassten Hlgieneniveaus verdeutlicht. Der
Prüfkalalog enthäll deuiliche Forderungen, die sich addie Organisation von Haus-
wiißchait und Hauslechnik beziehen. lm a. Kapitel Hyg'ienemänageu erl sind die
Forderungen tomullert. lm folgenden Text weden die Originalf6gen (ku.siv) darge-
slellt und erläuleft, enlsprechende Umsetzungshifen w€rden angeboten.

4.1 Ist .ler G.sntt indruck .lü Einfrchtung in Hinblick aut Sauberkeit und Hy-
giere guo (2,8. Optische Sauba&eii Orclnung, G.ruch)

b in Bewohnezinne n)

e. in Aufenthaltsräunen der Bewohnel

g- bei Kleiduns de. Mitatueiter
h. räunliche Trennung vü Atbeils-, sonstigen Hillsmilleln un.l Wäsche in rcin und

-..Di6 Bewedung soll .lu.ch eine sichprcbena.lige Begehung erlolgen. Der Träger
einet Einrichtung hat dafür Sorye zu tagen, dass .lie etoftlenichen hwienischen,
ne.lizinishq und pflegenschen Maßnahnen .. .erüacht veden.

oieser Bewertungsvorschlag kann nur schwer an obiekliven Maßstiben semessen
rerden. Er lann immer nur l4omenlaufnahmen wiedergeben. Hier liegen eßte An,
salzpunktolür inlerne HygieneübeQdlfungen.
Um bei P(ltungen daßtellen zu können, üedas Hygieneniveau geplant und umge-
setzl wi.d, sollien im Hauswirtschaflskonzepi klaE Aussagen zu den Arbeitsabläufen
zu nnden sein. Standards be. Leistungsbeschreibungen zur Frago der optjschen
Eßcheinuns derEinrjchlung legen fesi obder Lebensbercich der Berchner krinisch
oder lebendig wiften soll. Darf es etwas unotdenllich sein, oder es mus alles auf
Repräsentisren ausgerichtet sein.
Die Sliandatds können regeln, wie pDfessionell sich die Reinigungsmila.beiterinnen
und ihre Reinigungsgerälschafren darstellen. Dass eine prcfessionel'e Reinigungl0r
Prüfsilualionen nicht simulienwird, sondem ein Heustück des hauswirlschafrlichen
Hygienemanagemenls isl, veßlehl sich von 6elbst.

Die Basis des hauswiftschaftlichen H'gienemanagemenis stellt das Infektions-
schuEgesets dar. Dessen Zreck isl s, Infektionen mhzeiiig zu erkennen und ihre
WeileNe.breiiung zu v€dindern und der Ubertragung von IntoKionskrankheiten beim
Menschen lozubeugen. Das GeseE setzt dabeiaufein hohes Maß an die Eisen-
veraniworlung der Tdger und Leiter von Gemeinschafi*inrichlunqen sowie aller

Auszüge d6 InfektionsschüEg*eEB
S t Zweckdes Geselzes

(1) Zweck cles Gesezes ist es, übenragbare Krankheiftn beim Liqschen vodu-
beugen und ihre Weiterbvertrreituns zu vethinden.



(2) ( . .)Die Eigekveranntonung der tuäget und Leitet von Gemeinschafr*knch-
tungen, ( ..) sowie des Ei.Eehen bei det Prävention übetuagbarcr KrcnkheL
ten so| vedeutlicht und getötded weden.

Die ZielseEung liegt einer stadGn Eigenverantworlung und Entwicklung von ange
messenen inlernen Hygienesicherungsmaßnahmen, ren'gd aul die behördlichen
ftqebniskontDllen. lmmerwiedertaucht im Aöeilsalllag die FEge aul ob den Emp-
fehlungen des RKI (Roberl K@h-lnslitutes) Folge geleistet rerden muss, renn es
sich doch nur um Empfehlungen handele. Di*e F€ge kann miteinem deutlichemia
beanlworlel rerden. Die Berechiigung ergibl sich aus S 23 tfsc ABS. 2.. De. Status
elner RKt Empfehlung kann man im Bundesgesundheitsblatt6-2000, Seiien 459 -

S 23 Nosokomialo InfeKion€n, Resbtenzen
(2) Beim Robett Koct-lnstitut tritd eine Konni$ion fiir K.ankenhausttwiene o.1
tnfektionspäver'tiü eingerichtet. (...) Die Konnission erstelft En ptehlunsen zu.
Prävention (...) und Maßnahren detttgiene (...). Die Enptehlungendet Komnis-
sion weden von &n Robed KocElnslitl veöfrenuicht.

lm S 33 wird explizä delinieft, d.ss Alten hilfeeinrichtu n ge n unler das Iniekiionschutz-

S 33 Gemeinschaftseindchtunsen
Geneinschaftseimichtunsen in Sirne dieses Gese/zes strd f....) Heine (. ) und
ähnlbhe Ej ichtunsen.

Eine Kernforderung des lnrektionsgeseEes ist zoeitelsohne die Forderuns nach
Einhallung der lnfeldionshygiene.
5 36 Einhalrung .ter Infekionslrygiene
(1) Dje in S 33 genanntet Gemeinschaftseinichtungen Einnchtunsen nach S 1 Abs.
1 , la des Heimse*Eeq (. ..), tegen in t{ygienapErßn inreftebiebtiüe venahrens
wei*n zu lnfeftionshygiena fest. Die genannten Ek.ichtungEn mlediegen der in-
feLtionst ysienishen ubeMachog durch das Gesundheißant.

Die Fofr{lierung,legen in Hygierreplänen innehelriebliche Venahrersweliren ,lest'
tuhn in der Praxis immerwieder zur Frase, was denn nun ein Hygieneplan sei. Ein
Hygieneplan im Sinne dleses S 36 ist,das Hygienemanagemenl", welches bet eben
wi.d, um Infeklionskrankhetten zu venneiden. Wie notwendig ein solches umfassen-
des Hygienemanageneni ist, habendie Ereignisse in Fulda im Mai2007 sehrdeul,
lich gezeigt. Klarwude durch diesen Fallaber auch, dass es keine abteilungsge-
lrennlen Hygienesysteme geben kann, sondern immer nu ein vezahnies Slsbem.
Auch beiden geiorderten Belehrungen nach S43 muss intem eine Enlscheidung
getoften werden, wer von den Mitabettem unler die* Forderung iäl[ und belehrt
weden soll. Oie Einhallung der Lebensmiitelhygiene istein weite€r wichtige.
SchweQunK der Geselzgebung. Die Kons€quenzen und Folgen bei Nichteinhaltung
der n'lindesFeßonalhygieneanforderung€n müssen allen lMit.öeitern und Mitarb€ite-
rinnen immerwieder deutljch vorAugen gef0hd werden.

S 43 Bel.hntng, Be*heinigung des G6urdhettsaDaes
(1) Pe@nen ütnen gewebsnäßa (.)Iätigkeiten erstnalig nu dann ausüben

md(...) erslnalg nu dann beschäftigt welden, wEnn (...)nachgewi$en ist



An k€ i,lDK. VinenE Neb,mrk

1- übet (. -.) Tätigkeitsveftote (...) in nündlichet und schtiftlbher Forn von Ge
sundheitsmt beauftngle AEI belehd wurden und

2. naü der BelehNng (...) sct'tiftlich etuän haben, .ks ihren keine Iatsachen
tür ein Iätigkeitsvehat beiihnen bekannt sin.l.

Frage 8.2 des Pdlftataloges:
Giht a in.!er Pflegeeintidttung ein angenessanes Hygianemanagement?
a innetuehebliüe Venahrensweiffi zü Desinfektion und Ungang nil

b. Rekiqung und Ver und Entsoeung kütaghst oder kontaninieder

c. D u rc hft t h ru n g i n ne ft eti eb li ct'e r Ve nah ß n s a nw e i smge n w nd
rcgelmäßig übery ll

d. i h ne b eti eb ]i che I V e tah.q s a nwei Nng e n M il a rb e ile m be k a n nt
e. ale in Rahnßn des ttsbrenanasenents enotdellichen

De si nte ktiü s m ift e I si n d wh a nde n

Die FEgen a -e der Aufzählung mossen bei einer Begehung beantworlbar/vorliihöar

Hilfestelhng für ein angem$sgn€s Hygienemanaqement
Was kann nun unler einem a.gemessen HygienemanagementzusäElich zu den ge-
stellien Ffagen im Pdlftalalog noch veßlanden rerden? Eine Hilfeslellunq bieret hier
die im Mai 2007 akrualisiede BGR 250/TRBA 250 zur Umsetzung der Bioslofiv€rord-
nung. Nichl nur dass sie venhindlich gescnnebe. ist, im Anha.g befndst sich eine
Mustergliederung eires Hygieneplanes als Hifestellung. In der TRBA st die Beruis
gturppe Hauswi.tschall nichtals hygenefachkund g benannlwd sondern nurd e
medzinisch€f Berulsbider Die RKlEmpfehlung zur InieKionspdvenlion im Heim,
die speziell und ausschließlich den Gellungsbereich derAlüenhille im Blick hat, hilft
ebenhlls ein umfassendes Hysienekonzept zu enirickeln und stritlise FEsen zu

Konkrelisierende TiDDs:
. Exislieren akiuel e Verfahrensanwoisungen/Dokumente zur korekien Durch-

lührung von Desiniekiionsmaßnahmen. lst geklärt, in welchen Fällen De6in-
lektionsmaßnahmen durchgef ührl rerden müssen?

. Existieren akluelle Verfahrensanreisungen zum Sterilisie€n, und zum Um
gang mil sleilgut? W€den sie e auch umseseld?

. lst geklärt wie kontagidse oder kontaminiefte Geqenstände desinfi
ziervge.einigt oder entsolgtwerdon.

r Weiter stellt si6h die F€ge, ob ein Abfallmanagemenl, im Sinne der LAGA
(Landesarbeitgemeinschaft Abfall) elablied und ei.gehatten wird.

. Oie FEge, ob wie und alle intemen Verfahrensreisen egelmäßig ilberprüft
werden, muss ii Hygienekonzept beantuonei soin

. Wie efolgEich die Anrendung der Vedahensa€isen allerdings isi, wnd mit
dieser Methode nictn möglich sein. Zu Schulungszwecken und Stichp.oben-
kontollen bisüen sich Abklatsohprcben beslens an. Sie sind nichi *hrt€uer
und zeigen neutralan, ob alles im ,Gronen Bereich' ist.

. Alle im Hygienepian beschhebenen Desinfektionsmiltel mossen vorhanden
und sinnvollfür ihen Einsatzbereich ausgewähtt sein. Die Mindesthattbar-
keitsdaien milssen eingehalten werden.



Die Frage, ob Desinfeklionslösungen koriekl angeseH und aügebachl reF
den, schließl den FEgenkcis zum Hygienemanagement

4.3 Steh.n .len Mitarbeitem in den stichptubenadig b6@ht n Wohhb.rcich.n
in edorderlichem Umfang Arbeiehifien 2u Va6ügung?

b. H ä n ded e si nf e ktbn ffi itl el

Beidie*r FEge isl zu detnieen, Ms lijr die Einrichtung als erfoft,enicher Umfang
angesehen wi.d. Außer der mengenmäßigen Volsrändigkeil sollien klarsein, welche
Arten von Handschuhen lür welche Tätigkeiten einge*Et rerden. Besonders Au-
genmerk ist auf die richtige Nutsungdes Händedesinleklionsmitlels zu legen.In einer
Verfah€nsanweisung kann geklärt w€rden, relche Kleidunqstücke zurScholzklei
duns zählen undwiesiezu handhabensind. Es sollte an dieser Stelle auch klar
kommunizierl werden, mit welchen Konsequenzen die Mitalbeiber b€i Nichteinhatlung

lm FEgenkatalog beiehi si6h die FEge 8.4 nur auf die pllegerischen l,titaöeiter.
8.4 Wenn in der Pnegeeinrichtang Bawohner .'il MRSA rchnq: Liogpn g6eig-
nete Stan lard&UedahEnsabläure zun Ungang irit MRSA un t tu. Sichßt l-
I u n g entsp @ he n.le. H W i üa a nfo rcle ru n gen von

Nach den Enpfehlunsen .ter Deutschen Gesellschaft lür t<nnketuaushygiene
(DGKH) (...) ist clas neddki*he md sonslise Peßonat (..) hißichabh det Bedeu-
tung und des Ungan$ nit MRsA-kolonjsieften bN. infrziedü PatientenlBewohnen
zu schuten un.t das Einhalten (...) der ttsienenaßnahnq zu kqtolien.

Die F€gestellung belrifü den hauswirtschaitlichen Bereich ebenso. lm Atttag def Ein-
nchtungenreden sehr oft die hauswirtschattlichen Miiarbeiterinnen nich in die
MRSA-Schulungsmaßnahmen einbeogen.
Checkfragen fiir die Selbstoberp(fung könnten hier lauten:

. Sind alle l4ila.beiter der Einrichlung über das Krankheitsbild I'/RSA,/ORSA un

' Sind tür alle Funktionsbereiche klaE Anreisunqen wio im Akutfatt zu handetn

Diskrepanan eischen den Hygienebeaufbagten und den hauswirtschafttich VeF
anl*ortlichen be' den Hygieneaktiviuiten sollten zu Gunsten einer abgesicherten
Hygiene gekläftwerden.

Da schon in Kapiiel 1.5 beiden Fragen zur Slrukiurquatiiät nach Siettenbeschretbun-
sen serEgl wird, kann hier ein AnknoptungspunK zur Hygienesicherung sschaffen
werden. Es sollte z.B. oberdas Organig€mm klar geregelt sein, wer trlr retche Hy-
gieneaKiviläien veEniwortlich isi.
Auch in der FEge der Fortbildungsplanung spiegeltsichdie Bedeutungder Hygiene
wieder l\4indeslens die Pflichlschulungen (GefahßlofVO, Biostoff VO, Lebensmit-
lelhygiene, Belehrung nach S 42143 lfSG, Arbeilsschulzmaßnahmen) mitssen ge-
plant und abgearbeiiei sein.



Anike MD( Vinoenu Net*bft

Nach'einem seisneten schifllichen Konapt zur hau6wirlschafllichen Veßorgung"
wird in der F€ge 5.5 des Piifl<ataloges gefEgl. An welcher Stelle das hauswirl
schailliche Hygienemanagementangegliedenwird, ob als eigenes Kapitelim Quali
tätshandblch oderob es als spa6€s Hygienehandblch eßGllt wkd, kann jede
Ein.iohiung selbst enlscheiden. Diesgiltalch tu!den Umfang mit der Infomalionsfül-
le die als Xonzepl veßtänden wid. Konapt bedeutet in jedem Fall,,ehe Zusaz,-
nentassung wn Sachvehaten, die sich .lurch veftin.lende Metkmale auszeichnen'.

Nicht nur das Hauswirtschafiskonzepl solhe nach Frage 5.0 den Mitabeilen b€kannt
sein, auchdas Hygienekonzepl. Den tatsächlichon Bel€nniheitsgEd l€nn man bei-
spielsrei* durch inrerne Befragungen in der Mitaöeibeßchsft ieslslellen.
Die F€ge der Lebensmittelhygiene iaucht im Kapitel I 0behaupt nicht auf und wid
im Kapitel Qualitljtsmanagement nur g6treiff. SelbstuelEländlich gehön sie zum
Kem jedes Hygienemanagements einerAltenhilfeeinnchiung. Geade hier sind die
Ubopänge z!\ijschen den Abteilungen sehr ens zu vezahnen, so dass alch die Mit-
albeil€rund l4ilarbeitednnen im Pflegebe€ich und indersozialen Bel€uung in die
LebensmitelhyienssicherLrng aufgenommen werden müssen, renn die Einrichtuns
die Leb€nsmiltelqualiläl und -Hygie.e lückenlos sicheßlellen will.

Beialler Nolwendigkeiteines gut strukturierten und m{€lichst siche€n Hygienema-
nagement, muss die größtrnöglichsre Nomaliüät und hdividualitäl tür die B€wohner
gewährleislel sein Das Einhalten eines bestimmten Hygieneniveaus darf nichi auf
Kosten der Lebensqualitäl de. Bewohner gehen.

Die €chtlichen Grundlagen filr die Enarbeitung ein* Hlgienemanagements in der
Hauswirtschaft müssen jeder Führungsk€fl bekannt sein. Das Hygienemanagement
musseinen angemessen€n Stellenren in den Aöeitsbe€ichen der F0hrunqskräfle
ethaften, um so zum Wohle det BMhnerund zur Steigerung ihrer Lebensqualiläl in
der Einrichtung beizuiragen. Es dartauch nicht vergessn rerden, dass die Kdter en
die der lvlDK pdlft: Saubefteit, ordnung und Geruch - genaudie Kdtedensind, die
ein Angehöriger bei der Auswahl einer Einncmung subjeKiv auch beurteill. Somä ist
es für iede Einnchtung auch betnebsidschanlich notwendig, dass ein einheäliches,
filrjedsn Mitabeiler undjede Mitaöeilerin versrändliches und nachvollziehbaEs Hy
gienekonzepl eErbeitet wnd, um ejne m(Alichst hohe Auslastung zu €alisieen. Es
muss den Führungskräften und den Mitarbeitem und Mitaöeäednnen bewusslsein,
dass de.Angehönge und BMhner zu jeder Zeil das so genannte ,Jasesseschäff
erlebt und nicht eine, filr die Pifungskommission insanierte Wirklichkeil.

Ktöbe(ASSEL
Qualitätsmanagement, Beralung & Schulung


